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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Forschungs- und Technologie-

förderungsgesetz (FTFG) geändert wird; 
Begutachtung; Stellungnahme 

 
 

Zum mit der do. oz. Note übermittelten Gesetzesentwurf samt Beilagen nimmt das 

Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst wie folgt Stellung: 

I. Allgemeines:  

Zu legistischen Fragen darf allgemein auf die (neue) Internet-Adresse 

http://www.bundeskanzleramt.at/legistik hingewiesen werden, unter der insbesondere 

• die Legistischen Richtlinien 1990 (im Folgenden zitiert mit „LRL ...“), 

• das EU-Addendum zu den Legistischen Richtlinien 1990 (im Folgenden zitiert mit 

„RZ .. des EU-Addendums“), 

• der - für die Gestaltung von Erläuterungen weiterhin maßgebliche - Teil IV der Le-

gistischen Richtlinien 1979, 

• die Richtlinien für die Verarbeitung und die Gestaltung von Rechtstexten (Layout-

Richtlinien) samt einer für die Erzeugung der Rechtstexte vorgesehenen Word 97-

Dokumentvorlage und 

• verschiedene, legistische Fragen betreffende Rundschreiben des Bundeskanzler-

amtes-Verfassungsdienst 
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zugänglich sind. 

Die Gemeinschaftsrechtskonformität des im Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes 

ist vornehmlich vom do. Bundesministerium zu beurteilen. 

II. Zum Gesetzesentwurf:  

Zu Z 2 (§ 1 Abs. 1): 

Die Bestimmung verwendet die Bezeichnung „Wissenschaftsfonds“ als Kurzbezeich-

nung für den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Diese Kurzbe-

zeichnung wird allerdings erst in § 2 eingeführt. Im Sinne der Klarheit der allgemei-

nen Einführungsbestimmung des § 1 wird daher angeraten, an dieser Stelle die 

Langbezeichnung des Fonds heranzuziehen. 

Zu Z 7 (§ 11 Z 5): 

Es wird angeraten, der Wortfolge „Gründung technologieorientierter Unternehmen“ 

den im weiteren Text und den Erläuterungen mehrfach verwendeten Begriff des 

„seedfinancing“ in Klammer anzufügen. 

Zu Z 7 (§ 15 Z 2): 

Auch hier sollte ein Bezug zum in den Erläuterungen verwendeten Begriff der „Seed-

financing-Richtlinien“ hergestellt werden. 

Zu Z 7 (§ 15 Z 4): 

Hier sollte ein Verweis auf die Rechtsgrundlage der derzeit geltenden „Seedfinan-

cing-Richtlinien“ aufgenommen werden. In der vorgeschlagenen Fassung ist nämlich 

für nicht mit der Materie befasste Leser des Gesetzesentwurfs nicht erkennbar, wel-

che Richtlinien gemeint sind. 

Zu Z 7 (§ 16) und Z 11 (§ 31 Z 2): 

Die Formulierungen „Bundesministerin oder Bundesminister für Verkehr, Innovation 

und Technologie oder […] Bundesministerin oder Bundesminister für Wirtschaft und 

Arbeit“ könnten in reiner Wortinterpretation den Eindruck entstehen lassen, als be-

stünde eine alternative, von der konkreten Ressortzuordnung der jeweiligen Förde-

rung unabhängige Vollziehungs- bzw. Entscheidungszuständigkeit der beiden Minis-
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ter. Da dies aber offenbar nicht beabsichtigt ist, sondern bloß darauf Rücksicht ge-

nommen werden soll, dass Vorhaben gem. § 11 Z 5 des Entwurfs sowohl vom 

BMVIT als auch vom BMWA gefördert werden können, sollte die Formulierung ange-

passt werden. 

III. Zu Vorblatt, Erläuterungen und Textgegenüberstellung: 

Zum Vorblatt ist anzumerken, dass die Aufzählungen unter den Überschriften „Prob-

leme“; „Ziele“ und „Alternativen“ angemessen zu layoutieren wären (Einführungssät-

ze, Punktuation, etc.). Auch wäre im Abschnitt „Probleme“ die Kurzbezeichnung des 

Innovations- und Technologiefondsgesetzes von ITF-G auf ITFG zu berichtigen. 

 

Diese Stellungnahme wird im Sinne der der Entschließung des Nationalrates vom 

5. Juli 1961 u.e. auch dem Präsidium des Nationalrats zur Kenntnis gebracht. 

 
1. August 2005 

Für den Bundeskanzler: 
Georg LIENBACHER 
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